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RS UVS Kärnten 1995/07/24 KUVS-
39/1/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1995

Rechtssatz

Kann das Ladegut nicht abgewogen werden bzw bei Schotter oft mit großen Gewichtsschwankungen zu rechnen ist, ist

der Beschuldigte als Lenker verp4ichtet und ist ihm dies auch zuzumuten, nur eine solche Menge zu laden, die auch

unter Berücksichtigung des höchsten Gewichtes nicht eine Überschreitung des höchstzulässigen Gesamtgewichtes

bewirkt (so auch VwGH vom 15.6.1983, 82/03/0243 u. v.a.).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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